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Unter dem letzten Punkt ist erläutert, ab wann die Kürzung gilt. Interessant, war mir so gar
nicht bewußt. Ist auch seltsam formuliert, weil dort von einer Kürzung von sechs Monaten die
Rede ist. Wenn du deine UPP im Oktober machst, wären das aber acht Monate, die von der
Kürzung betroffen sind. Dort steht auch, wann von der Kürzung abgesehen wird: Bei
Unterhaltsverpflichtungen, die ansonsten gefährdet wären. Sonst wohl nicht.

1https://www.lehrerforen.de/thread/40189-rechte-bei-verl%C3%A4ngerung/?postID=358628#post358628

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/47/lehrerausbildung/faq_referendariat.pdf
https://www.lehrerforen.de/thread/40189-rechte-bei-verl%C3%A4ngerung/?postID=358628#post358628

